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Die drei Säulen unserer Tätigkeit

Planungsrecht

Genehmigungs -

recht

Umweltrecht 

Nutzungsvertrags - 

und Immobilienrecht

Spezialvertragsrecht

Energierecht

Transaktionen

 

Strukturierungen

Kooperationen
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ĂVorwirkungñ von Planentw¿rfen ï negativ wie positiv?

ĂUpdateñ - Typenänderung

Repowering ï Praxisbeispiel ï OVG Magdeburg 
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RED-III etc.I.

II.

Update Planungsrecht ï auf dem Weg zum 2% -Ziel

III.

IV.

Teil A ï Neues im Planungs - und GenehmigungsR  (9.30 - 11.10 Uhr)

V.



Vorbescheid, Ăneues Rechtñ und Konkurrenzfªlle

Ersatzgeld oder Maßnahme
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VI.

VII.

VIII.

IX.

Teil A ï Neues im Planungs - und GenehmigungsR  (ca. 9.30 - 11.10 Uhr)

¦brigens é

Artenschutzrecht ï wann noch ein Problem?
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Bald ein Jahr Textform ï Alles neu oder alles beim Alten?

Kaufen statt mieten?

Auswirkungen der aktuellen BGH -Rechtsprechung auf Laufzeitklauseln I.

Gewillkürte Schriftform ï Vertragsänderung durch Emojis 

II.

III.

IV.

Teil B ï Neues im Recht der Flächensicherung und sonstigen 

Vertragsrecht (ca. 11.40 bis 12.30 Uhr)



Teil A

Neues im Planungs- und 

Genehmigungsrecht
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I. 

RED III etc.
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Überblick über das Gesetzespaket

Ausweisung von 

Beschleuni -

gungsgebieten  

in Regional- und 

Bauleitplänen

auch für Speicher

Neue Regeln für 

Genehmigungs -

verfahren nach 

BImSchG, WindBG 

und WHG

auch für Speicher

Modifizierung 

Änderungs -

genehmigung  

nach § 16b Abs. 

7 S. 3 BImSchG

Erschwerungen für 

entprivilegierte  

Vorhaben im 

WindBG und 

BauGB

Gesetz zur Umsetzung von REDIII etc.
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Verbesserung 

gemeindlicher  

Positivplanung

bei Konflikt mit 

Raumordnung in 

§ 245e Abs. 5 

BauGB

ü Umsetzung von REDIII ü Keine Grundlage in REDIII



Drei  Flächenkategorien der Regional - und Bauleitplanung

Flächenkategorie 1 :

ĂSolarpaket 1ñ hat gem. § 6a 

WindBG 

die bis zum 19.05.2024 

ausgewiesenen  

Windenergiegebiete ohne 

Überlagerung  

naturschutzfachlich 

bedeutender Gebiete (Natura 

2000 etc.) 

zu Beschleunigungs -

gebieten  im Sinne von RED 

III erklärt
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Flächenkategorie  2:

Nach Umsetzung RED III in 

dt. Recht : 

Ausweisung neuer  

Beschleunigungsgebiete  

in seit 20.05.2024 

beendeten oder laufenden 

oder zukünftigen Verfahren

z.B. Überlagerung von 

Natura 2000-Gebiete 

unzulässig  

Anders als in Kat. 1 Regeln

f. Minderungsmaßn . erf.

Flächenkategorie  3:

Windenergiegebiete , die

wegen Überlappung mit 

Natura 2000 etc. keine  

Beschleunigungsgebiete 

werden konnten bzw. 

können (ab jetzt),

aber trotzdem 

ausgewiesen 

wurden/werden
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Aus der Praxis: Überlagerung eines Vogelschutzgebiets durch ein 

bestehendes Vorranggebiet in Hessen (= Ä 6a WindBG)

(rot-unterbrochene Linie: Vorranggebiet; schwarze Schraffur: Vogelschutzgebiet)
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ü Ist das teilweise ein Beschleunigungsgebiet?



12

Ist das teilweise ein Beschleunigungsgebiet?
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U.E. ja ï außerhalb Überlappung mit 

Vogelschutzgebiet

ü Gesetzestext des § 6a Abs. 1 WindBG:

ĂWindenergiegebiete (é), die bis zum Ablauf des 19. Mai 2024 ausgewiesen worden sind, sind 

Beschleunigungsgebiete (é)

1. (é)

2. soweit das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet (é) liegt.ñ

ü Gesetzesbegründung des § 6a Abs. 1 WindBG:

ĂĂAusgenommen aus dem Anwendungsbereich des § 6a WindBG sind danach Flächen in  

Windenergiegebieten , soweit  sie in Natura 2000-Gebieten (é) liegen.ñ

(BT-Drs. 10/11180, S. 156)



Vier  Arten von Genehmigungsverfahren

Verfahrensart 1 (befristet): § 6 WindBG für Anträge bis 30.06.2025
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Verfahrensart  2:

§ 6b WindBG in Beschleunigungsgebieten aus ĂSolarpaket 1ñ (= bis zum 19.05.2024 

ausgewiesen) => Pläne enthalten keine  Regeln für Minderungsmaßnahmen

Verfahrensart 3:

§ 6b WindBG für Vorhaben in Beschleunigungsgebieten nach  Umsetzung RED III in 

dt. Recht => Plan muss  Regeln für Minderungsmaßnahmen enthalten

Verfahrensart 4:

ĂAlteñ Regelungen f¿r Vorhaben außerhalb  von Beschleunigungsgebieten
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Wie beschleunigt ein Beschleunigungsgebiet: Ä 6b WindBG

Keine 

UVP

Keine/Modifizierte 

FFH-Verträglichkeits-

prüfung

Keine/Modifizierte 

Artenschutzprüfung

Keine/Modifizierte 

Prüfung nach § 27 

WHG

Ausnahme:

Erhebl. Auswirkungen 

auf Nachbarstaat oder 

dieser verlangt UVP

F¿r Vorhaben in Beschleunigungsgebieten erfolgt é
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ĂEine Versagung  der Genehmigung von Windenergieanlagen aus Gründen des besonderen 

Artenschutzrechtes  (§§ 44 ff. BNatSchG), aufgrund des § 34 Absatz 1 des BNatSchG (Anm.: 

Natura-2000-Schutz) oder aufgrund eines Verstoßes gegen die Bewirtschaftungsziele des § 27 

WHG ist daher nach § 6b nicht möglich . (é) 

Auch wenn ein Verstoß gegen ein artenschutzrechtliches Verbot feststeht , (é) reicht  nach 

§ 6b die Zahlung  in nationale Artenhilfsprogramme (é) aus .

(é) Auch wenn die Zumutbarkeitsschwelle ¿berschritten wird und MaÇnahmen deswegen auf 

das zumutbare Maß beschränkt werden, ist eine Ausnahmeprüfung  nicht erforderlich . (é).ñ  

(BT-Drucksache 21/568, S. 46)

Und das will man erreichen: Die Wirkung des neuen Rechts



II. 

Update Typenänderung
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Ă(7) 1Werden bei einer genehmigten Windenergieanlage vor  der  Errichtung  Änderungen 

am Anlagentyp vorgenommen oder wird er gewechselt , müssen im Rahmen des 

Änderungsgenehmigungsverfahrens nur dann Anforderungen geprüft werden, soweit  durch 

die Änderung des Anlagentyps im Verhältnis zur genehmigten Anlage nachteilige 

Auswirkungen hervorgerufen werden (é). 2(é) 

3Wird der Standort der Anlage um nicht mehr als 8 Meter geändert, die Gesamthöhe um 

nicht mehr als 20 Meter erhöht und der Rotordurchlauf um nicht mehr als 8 Meter verringert, 

sind ausschließlich  die Vereinbarkeit der Änderungen mit militärischen  und  

luftverkehrlichen  Belangen  zu prüfen sowie die Anforderungen  nach  Absatz  8 

nachzuweisen und zu prüfen.ñ 

(Anforderungen nach Abs. 8: Standsicherheit, Geräusche, Turbulenzen)

Ă(8a) 1
 Im Fall von Absatz 7 Satz 3 gilt  die Genehmigung einschließlich der 

Nebenbestimmungen nach Ablauf von drei Monaten ab (é) als antragsgemäß  geändert  

(...). ñ
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ĂVereinfachteñ Typenänderung nach Ä 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG:



ü Worum  geht  es?

Å Zunächst Genehmigung auf Typ Sé, dann Änderungsantrag auf N é 

Å Kriterien von Ä 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG waren erfüllt

Å Genehmigungsbehörde erteilte Bescheid

Å Erklärte zugleich, sonstige  Genehmigungserfordernisse  (LuftVG, BbgBO etc.) 

blieben  bestehen

Å Weitere erforderliche Genehmigungen seien bei  Fachbehörden  einzuholen

Å Klägerin klagte u.a. auf Feststellung, keine weiteren Genehmigungen zu benötigen

OVG Berlin -Brandenburg, Urteil  vom 25.03.2025 ï 7 A 51/24

(auch 7 A 47/24)
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ü Die Entscheidung

Å OVG stellt fest, dass es keiner weiteren Genehmigung bedarf

Å Lässt Revision zum BVerwG zu, die derzeit stattfindet (nicht  rechtskräftig !)

Å Kernsätze:

19

ĂAus der Entscheidungs-, Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration folgt, dass der 

gesonderte  Erlass (é) behördlicher Entscheidungen (é) durch die für derartige 

Entscheidungen Ăan sichñ zuständige Fachbehörde unzulässig  ist (é).ñ Rn. 28)



20

Die Besonderheit liege wegen des eingeschränkten Prüfumfangs von § 16b Abs. 7 S. 3 

darin, dass Ăeine umfassende Sachprüfung (é) nicht  stattfindet.ñ Daraus folge, dass Ăsich 

die durch  die Konzentrationswirkung  bewirkte  Legalität  des Vorhabens  auch auf 

materiell-rechtliche Anforderungen erstreckt, die im Änderungsgenehmigungsverfahren 

nicht  geprüft wurden.ñ (Rn. 29)

Der eingeschränkte Prüfungsmaßstab habe jedoch keinen Einfluss auf die materiellen  

Betreiberpflichten  und die repressiven  behördlichen  Eingriffsbefugnisse . (Rn. 21).

ü Das heißt: Nachträgliche Eingriffe wegen Verstößen gegen mat. Recht (z.B. 

Abstandsflächenrecht) sind nicht ausgeschlossen.



ü Unsere  Bewertung

Å Konsequente  Interpretation  des gesetzgeberischen Willens

Å Einerseits geeignet, Änderungsverfahren zu erleichtern  und beschleunigen é

Å é andererseits geeignet, bei Genehmigungsinhaber/innen Fragen  zu weiteren 

materiell-rechtlichen Anforderungen aufzuwerfen

Å Deshalb zu begrüßen, dass hoffentlich schnelle  Klärung  durch BVerwG erfolgt

ü Ăé und  was mache  ich  jetzt???ñ

Å Das sonstige materielle Recht im Auge behalten. Potentielle Verstöße genauer 

betrachten.

Å z. B.: Ggf. notwendige Grundstücksrechte einholen (Baulast für Abstandsfläche). 

Für Zusatz-Kompensation auch ohne Bescheid sorgen.
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ü Worum  geht  es?

Å Typenänderung  gemäß Ä 16b Abs. 7 S. 1(!) BImSchG

(Satz 3 wegen niedrigerem Rotordurchlauf nicht anwendbar)

Å Naturschutzverband klagt dagegen ï worauf kann er sich stützen?

Er trägt u.a. vor: Neu hinzugezogene Vögel seien zu berücksichtigen, machten die 

Änderung unzulässig !

ü Die Entscheidung

Å OVG: Trotz Überschrift ĂRepowering éñ ist Ä 16b auch auf Änderungen vor  

Errichtung anwendbar

Å Evtl. starke  Auswirkungen der Typänderung ï z.B. beim Schall ï ändern nichts an 

der Anwendbarkeit von Ä 16b. Dessen Abs. 7 S. 1 ist ï anders als S. 3 ï keine  

ĂBagatellklauselñ

OVG Lüneburg, Urteil  vom 09.10.2025 ï 12 KS 125/23
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Å Es Ăm¿ssen (é) nur (é) Anforderungen geprüft werden, soweit  durch die 

Änderung des Anlagentyps (é) nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werdenéñ. 

Daraus folgt : Zu prüfen ist nur ein Ăbeschrªnktes Pr¿fprogrammñ:
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ĂDie Berücksichtigung etwaiger Veränderungen der naturräumlichen Gegebenheiten 

in dem Zeitraum zwischen  dem Erlass (der Ausgangsgenehmigung) und der 

Änderungsgenehmigung steht entgegen, dass solche Änderungen schon nicht zu 

dem gemäß § 16b Abs. 7 BImSchG beschränkten  Prüfprogramm  zählen, weil es 

sich nicht um danach allein zu prüfende Ănachteilige Auswirkungenñ, die Ădurch  die 

Änderung des Anlagentyps im Verhältnis zur genehmigten Anlage hervorgerufen 

werdenñ, sondern um anderweitig  verursachte Veränderungen handelt.ñ

ü Unsere  Bewertung

Å Entscheidung ist richtig ï erfreulich ï zitierfähig!



III.

Repowering 

im Ausschlussgebiet - Praxisbeispiele 
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Sie kennen  alle  § 16b Abs . 2 BImSchG :

Ă(2) Das Repowering umfasst den (é) Austausch von Anlagen (é) zur Steigerung der (é) 

Kapazitªt der Anlage (é). Bei einem vollständigen Austausch der Anlage sind zusätzlich 

(é) folgende Anforderungen einzuhalten:

1. die neue Anlage wird innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der 

Bestandsanlage errichtet und

2. der Abstand  zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt höchstens das 

F¿nffache der Gesamthºhe der neuen Anlage. (é)ñ

Repowering: Heads  up zu den Bestandsanlagen und ïgenehmigungen !

é aber hat die Genehmigung  der Bestandsanlage noch eine Bedeutung?



ü Aus  einer  techn . DD zu zwei  Bestandsanlagen :

ü Aus  einer  Baugenehmigung  von  Bestandsanlagen :



ü Aus  § 18 BImSchG :

ĂDie Genehmigung erlischt , wenn (é) eine Anlage während eines Zeitraums von mehr  als  drei  

Jahren  nicht  mehr  betrieben  worden  ist.ñ

ü Und deshalb  drei  Fragen  an Sie und  Max Malchow :

1) Wie lange besteht die Bestandsgenehmigung nach Stillstand der Bestandsanlage? Ab 

wann wird diese also Ănicht mehr betriebenñ? Was kºnnten die Kriterien sein?

2) Muss die Bestandsgenehmigung für die Dauer eines Repowering-Verfahrens 

fortbestehen oder reicht es, dass die Bestandsanlage noch besteht?

3) Wenn die Bestandsgenehmigung noch bestehen muss: Reicht es, wenn sie zu Beginn 

des Verfahrens besteht oder muss sie noch bei Erteilung der Repowering-Genehmigung 

bestehen?

é   Und doch noch die vierte Frage: Was kann ich tun bei technisch abgªngigen Anlagen?



Repowering -

Genehmigung 

für abgebaute WEA?

28

positives Beispiel aus NRW, 

Ăwenn alle wollen éñ



Quelle: Vortrag BMU (H. Steinke)
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Überblick: Gesetzliche Regelungen des Repowering

Ä 16b BImSchG

ĂSchallprivilegñ

Ä 45c BNatSchG

ĂArtenschutzprivilegñ

Ä 245e BauGB

ĂPlanungsprivilegñ

Deltaprüfung: in der Praxis schwer 

handhabbar 

(aber: OVG BlnBbg., Urteil vom 

04.03.2025 ï 7 A 44/22 )

Deltaprüfung 

Ą in der Praxis gut 

angekommen

ĂGrundz¿ge der Planungñ 

é 

schauen wir 

uns näher an:
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§ 245e BauGB (2022)

(3) Die in Abs. 1 Satz 1 genannten Rechtswirkungen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 können 

Vorhaben im Sinne des § 16b Abs. 1 und 2 BImSchG in der Fassungé vom 24.09.2021 nicht 

entgegengehalten werden, es sei  denn , die Grundzüge  der  Planung  werden berührt. Dies 

gilt nicht, wenn das Vorhaben in einem Natura  2000-Gebiet  im Sinne des BNatSchG é, oder 

in einem Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 BNatSchG verwirklicht werden soll.

Danach stehen Repowering-Vorhaben im Fall des Ä 16b BImSchG a.F. in 

(= zweifacher Neuanlagenhöhe zur Bestandsanlage) regelmäßig  keine  

Ausschlusswirkungen  von Plänen entgegen (ĂPlanungsprivilegñ).

ü Ä 249 Abs. 3 BauGB gilt bis  31.12.2030 (so Ä 249 Abs. 3 S. 1 BauGB)



ü Worum  geht  es?

Å Repowering: Bestandsanlage E 40

Å Neue WEA Ą E 128 mit 230 m Gesamthöhe nach § 16b BImSchG (2023) beantragt

Å Ablehnung : FNP aus 2014 enthalte Ausschlussplanung und will ausdrücklich Repowering 

verhindern, ĂGrundz¿ge der Planungñ seien betroffen; Reg-Plan Altmark aus 2012 mit 

Ausschlussplanung steht entgegen

Å Künftiger Regionalplan sehe dort ebenfalls keine Vorrangfläche vor 

ü Die Entscheidung:  Aufhebung des Ablehnungsbescheid

Å Grundzüge der Planung sind nicht betroffen

Å Gesetzgeber will auch im Ausschlussbereich Repowering zulassen

Å Grenze: Funktionslosigkeit des Plans é

OVG Magdeburg, Urteil v. 02.09.2025 -  2 K 11/25 

(Repowering im Ausschlussbereich)
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Offen  Frage: Wann sind  Grundzüge  doch  berührt?

Berührt werden die Grundzüge der Planung nach Ä 245e Abs. 3 Satz 1 BauGB mit Rücksicht darauf 

dann, wenn bei einem Repowering außerhalb der Konzentrationsflächen die vollständige oder 

teilweise  Funktionslosigkeit  der Planung droht é Wann dies bei der Zulassung einzelner Vorha-

ben, die bestehende Anlagen ersetzen oder technisch modernisieren, der Fall ist, ist eine Frage des  

Einzelfalls . Hierbei sind nach der gemeinsamen ĂArbeitshilfe Wind-an-Landñ der Fachkommission 

Städtebau der Bauministerkonferenz é vom 3. Juli 2023 insbesondere die Größe des Plangebiets  

im Verhältnis  zur  Größe des Repowering -Vorhabens , die einzelnen Festlegungen bzw. Darstel-

lungen sowie die Planbegründung zu berücksichtigen. Ferner weist die Arbeitshilfe zutreffend darauf 

hin, dass die  Grundzüge  der  Planung  nach der gesetzlichen Konzeption einem Repowering-

Vorhaben nur  ausnahmsweise  entgegenstehen sollen. Die Zulassung eines Repowering-

Vorhabens auf Ausschlussflächen kann daher jedenfalls als alleiniger Grund nicht die Grundzüge der 

Planung berühren é  Voraussetzung hierfür ist vielmehr ein Berühren weiterer Bestandteile des 

planerischen Grundkonzepts wie beispielsweise  Höhenbegrenzungen  oder  Festlegungen  von  

Mindestabständen  zu Wohnbebauung. Dabei kommt es auch darauf an, ob die Abweichung von 

den Grundzügen der Planung auf  eine Vielzahl  gleichgelagerter  Fälle  zutreffen  kann  é 
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é ein Herantasten éĂProblem mit Verfallsdatumñ: Frage entfªllt Ende 2027!
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Å Übergangsregelung beachten!



IV.

Update Planungsrecht 

ï auf dem Weg zum 2%-Ziel
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Flächen -

beitrags -

werte ï 

Anlage 1 

WindBG

Bundesland Spalte  1:

Flächenbeitragswert,  der  bis  zum 31. 

Dezember  2027 zu erreichen  ist  

(Anteil  der  Landesfläche  in  %)

Spalte  2:

Flächenbeitragswert,  der  bis  zum 

31. Dezember  2032 zu erreichen  ist  

(Anteil  der  Lan-desfläche  in  %)

Spalte  3:

Landesflächen (in  

km2)1)

Baden -Württemberg 1,1 1,8 35 747,82

Bayern 1,1 1,8 70 541,57

Berlin 0,25 0,50 891,12

Brandenburg 1,8 2,2 29 654,35

Bremen 0,25 0,50 419,62

Hamburg 0,25 0,50 755,09

Hessen 1,8 2,2 21 115,64

Mecklenburg -Vorpommern 1,4 2,1 23 295,45

Niedersachsen 1,7 2,2 47 709,82

Nordrhein -Westfalen 1,1 1,8 34 112,44

Rheinland -Pfalz 1,4 2,2 19 858,00

Saarland 1,1 1,8 2 571,11

Sachsen 1,3 2,0 18 449,93

Sachsen -Anhalt 1,8 2,2 20 459,12

Schleswig -Holstein 1,3 2,0 15 804,30

Thüringen 1,8 2,2 16 202,39
36

Koalitionsvertrag 

2025:



Das ĂHerzst¿ckñ: WindBG und  nderungen BauGB

Funktionsweise für Neuprojekte im Überblick (nicht: Repowering)

Zunächst bleibt alles 

beim Alten:

Bestehende 

Regional- und 

Flächennutzungspläne 

entfalten 

Ausschlusswirkung, 

Privilegierung besteht

In Aufstellung 

befindliche 

Pläne müssen 

bis 01.02.2024 

wirksam 

geworden sein, 

um noch 

Ausschlusswir-

kung zu entfalten

Länder müssen bis 

31.12.2027 

Flächenbeitrags -

werte 1 durch 

Ausweisungen auf 

Landes- oder 

untergeordneter 

Ebene erfüllt haben

Wenn ja:

Ý Entprivilegierung

außerhalb

t

Länder müssen bis 

31.12.2032 

Flächenbeitrags -

werte 2 durch 

Ausweisungen auf 

Landes- oder 

untergeordneter 

Ebene erfüllt haben

Wenn ja:

Ý Entprivilegierung

außerhalb
OVG Berlin-Brandenburg, 

Urteil vom 28.11.2024 ï 2 A 4/24 und

Urteil vom 12.06.2025 - 7 A 2/25

(FNP-Ausschlussplanungen unwirksam) 37



ĂAlte Weltñ: Beispiel Schleswig-Holstein
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Regionalplanung / Ausschlussplanung 

in Schleswig -Holstein

SH,

PlanungsR I

OVG Schleswig, Urteil vom 

22.03.2023 - 5 KN 53/21 

(PlanR I): 

Ą aufgehoben 

(rechtskräftig)

anders: 

PlanungsR II

Urteil vom 07.06.2023 - 

5 KN 42/21 (PlanR II): 

Ą wirksam, ABER: VG Schleswig, Urteil vom 19.11.2024  

ï6 A 164/15 erklärt inzident für unwirksam, Berufung zugelassen

Anders:

PlanungsR  III

PlanR III,

OVG Schleswig,

Urteil vom 

29.11.2024 ï5 

KN 46/21
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Ă¦bergangñ: Beispiel Brandenburg



Seit 13 Tagen é

Die ersten beiden 

neuen Regionalpläne 

sind nebst Feststellung 

der 

Flächenbeitragswerte 

seit dem 23. Okt. 2024  

in Kraft
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ĂNeue Weltñ: Beispiel Hessen
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Beispiel

Hessen

Laufende Normenkontrolle gegen Reg-Plan

Mittelhessen, Klage gegen Feststellung 

der Flächenbeitragswerte

Ą Klage gegen Feststellung der Flächenbeitragswerte beim VGH anhängig!?



Planungsstand heute:
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Fachagentur für Wind und 

Solar

Link ( Stand 15.08 .2025)

https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/planungsstand-windenergiegebiete
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Planerhaltung
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Ä 249 Abs. 6 WindBG

(6) Die Ausweisung von Windenergiegebieten gemäß Ä 2 Nr. 1 WindBG erfolgt nach den für 

die jeweiligen Planungsebenen geltenden Vorschriften für Gebietsausweisungen. Für  die  

Rechtswirksamkeit  des Plans  ist  es hingegen  unbeachtlich,  ob und  welche  sonstigen  

Flächen  im Planungsraum  für  die  Ausweisung  von  Windenergiegebieten  geeignet  sind .

Begründung dazu BT-Drs. 20/2355, S. 34:

Fazit: Neue Regionalplªne d¿rfte weniger /kaum Angriffsflªche bieten é

Sonderregelung zu Ä 11 Abs. 3 ROG für Regionalplänen 
mit Windenergiegebieten gemäß Ä 27 Abs. 4 ROG i. V. m. Ä 249 Abs. 6 BauGB



Ä 33 UVPG Strategische Umweltprüfung 

Die Strategische Umweltprüfung (SUP) ist unselbständiger Teil behördlicher Verfahren 

zur Aufstellung oder Änderung von Plänen und Programmen.

ü Die Strategische Umweltprüfung (kurz SUP) oder auchĂPlan-Umweltpr¿fungñ(kurz: Plan-

UP)

ü é ist ein Verfahren, mit dem die Umweltaspekte bei Planungen (Bebauungsplan, 

Flächennutzungsplan, Regionalplan)  untersucht.

Ą Entspricht der Umweltverträglichkeitsprüfung auf Planebene

Aktuelle Frage: Umfang der SUP bei Ausweisung von Windenergiegebieten?  

Antwort [zu Ä 6 WindBG] des VGH München
48

Anforderungen an ĂSUPñ erhºht?



Auch wenn der Kläger meint, die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Artenschutz-

prüfung besitze nicht die Qualität einer Artenschutzprüfung im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren, besteht seitens des Gerichts kein Anlass, die Qualität und 

Prüfungstiefe der im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens durchgeführten Umweltprüfung 

zu hinterfragen. 

- Denn Ä 6 WindBG stellt nach seinem Wortlaut keine materiellen Anforderungen an die 

Durchführung der Umweltprüfung; 

- auch die Gesetzesbegründung enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber

eine inhaltliche Prüfung für erforderlich gehalten hätte (é BT-Drs. 20/5830, S. 48 f.,é). 

- Dafür spricht auch der Zweck des Ä 6 WindBG, der zur Beschleunigung der 

Genehmigungsverfahren für WEA beitragen soll; eine Überprüfung der im Rahmen der 

Bauleitplanung durchgeführten Artenschutzprüfung könnte insoweit erhebliche 

Zweifelsfragen aufwerfen. 

- Gleiches ergibt sich auch aus der Vollzugsempfehlung  zu Ä6 WindBG  der BMWK sowie 

für BMU vom 19. Juli 2023 (S. 7), wonach Ä 6 WindBG lediglich in formaler Hinsicht die 

Durchführung einer Umweltprüfung erfordert. [Absätze nicht im Original]
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VGH München, Urteil v. 04.07.2024 ï 22 A 23.40049 (SUP und Reg -Plan)

Ą u.E. übertragbar auf Ä 6a und 6b WindBG



V.

Vorwirkung von Planentwürfen 

ï negativ wie positiv?

50
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Bei ĂWettlaufñ mit Regionalplan 

ï negative Vorwirkung?
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OVG Berlin -Brandenburg, Beschluss vom 02.04.2025 - 7 S 3/24

(Keine ĂVerlautbarungsreifeñ)

ü Worum  geht  es?

Å 7 WEA genehmigt, Ersetzung gemeindliches Einvernehmen

Å Genehmigung vom 22.10.2024 im Bereich Uckermark-Barnim; 2 WEA außerhalb des 

Vorranggebiets

Å Eilantrag der Gemeinde, arg.: 

o in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung stehen entgegen

o Einwand: Lärm, Rotmilan, Erschließung, Regionalplanung
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ü Die Entscheidung

Å Eilgesuch abgelehnt

Für diese Prüfung ist maßgeblich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt  des 

Erlasses  des mit  der  Ersetzung  des gemeindlichen  Einvernehmens  verbundenen 

Bescheides abzustellen.

[Es é] wurde der Genehmigungsbescheid vom 22.10.2024 der Beigeladenen noch am 

gleichen Tag durch  persönliche  Übergabe  bekanntgegeben . Der Wegfall  der  

Privilegierung  - zumindest für die é WEA 05 - erfolgte erst  einen  Tag später  mit dem 

Inkrafttreten des Regionalplans und der Bekanntmachung der Feststellung nach Ä5 Abs. 1 

Satz 1 und 2 WindBG, mit der gemäß Ä249 Abs . 2 BauGB  die gesetzliche Rechtsfolge 

eingetreten ist, dass sich in der Region Uckermark-Barnim die Zulässigkeit von Vorhaben, 

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, außerhalb  der 

Windenergiegebiete nach Ä2 Nr. 1 WindBG nach Ä35 Abs . 2 BauGB  richtet (Ziffer II 

Satz 3 der Bekanntmachung vom 23. Oktober 2024)
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Å Keine ĂVerlautbarungsreifeñ 

Die Festlegung eines Vorranggebiets  é ist  ein  Ziel  der  Raumordnung  lediglich in 

Bezug auf seine strikte  innergebietliche  Ausschlusswirkung . Diese besagt, dass 

andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet 

ausgeschlossen werden, soweit sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 

nicht vereinbar sind. Das Vorranggebiet wird auf diese Weise für  bestimmte  

Nutzungen  reserviert  é. Diese Rechtswirkung - und damit auch eine entsprechende

Vorwirkung - ist hier nicht betroffen. é

Eine außergebietliche Ausschlusswirkung für die Windenenergienutzung ist mit der

Festlegung der Vorranggebiete in dem Regionalplan nicht verbunden.é

Der Bundesgesetzgeber hat die Ausweisung von Windenergieflächen im 

Regelungskonzept des Ä249 BauGB als eine reine  Positivplanung  angelegt é Die

Ausschlusswirkung aus Ä35 Abs. 3 Satz 3 BauGB soll é nicht mehr herbeigeführt

werden können
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Å Landesgesetzgeber in Brandenburg nicht aktiv geworden:

(3) Gerade weil die planerische Wirkung der Windenergiegebiete ausschließlich  nach  innen  

gerichtet ist und demgemäß auch die Plansicherung für einen in Aufstellung befindlichen 

Raumordnungsplan nach Ä12 Abs. 2 ROG auf dieses Ziel der Raumordnung beschränkt ist, 

sehen  einzelne  Länder  einen  Bedarf  an weitergehenden  Möglichkeiten  zur  Sicherung  

der  Durchführung  der  Planung  durch  Aussetzung  oder Untersagung von Entscheidungen 

über die Zulässigkeit von Windenergievorhaben außerhalb der Vorranggebiete (vgl. Ä36 

Abs. 3 LPlG NRW, Ä17a ThürLPG; s. auch Art. 2 des - insoweit nicht Gesetz gewordenen - 

Entwurfs eines Gesetzes für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieausbau und 

zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, BT-Drs. 20/14234). 

éIm Land Brandenburg existiert ein entsprechendes Plansicherungsinstrument nicht. é
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ü Bewertung

Å Entscheidung vollzieht ĂParadigmenwechselñ des neuen Planungsrechts nach

Å Neue Regionalpläne: keine Ausschluss(Negativ-)planung, sondere Positivplanung

Ą Deshalb auch keine negative Vorwirkung mehr (ĂVerlautbarungsreifeñ)

Å Entprivilegierung tritt erst mit In-Kraft-Treten (Bekanntmachung im Amtsblatt) ein

Praxistipp: Wenn es drängt, Bescheid vor Ort abholen!



5757

ĂMoratoriumñ
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NRW-Moratorium vom 15.02.2025: § 36a Abs. 1 LPlG NRW neu:

(1) Wenn sich ein Raumordnungsplan zur Erreichung der Flächenziele des WindBG in 

Aufstellung befindet, sind zur Sicherung der Durchführung der Planung, die deren Aufstellung 

miteinschließt, den zur Entscheidung über die Genehmigung berufenen öffentlichen Stellen 

Entscheidungen über Vorhaben zur Windenergienutzung nachÄ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauBG é 

sowie Entscheidungen über deren Zulässigkeit für sechs Monate für zwölf Monate ab dem 15.

Februar 2025 allgemein untersagt, wenn der jeweilige Vorhabenstandort außerhalb der in dem 

jeweiligen Entwurf des entsprechenden Raumordnungsplans vorgesehenen 

Windenergiegebiete im Sinne des Ä 1 Nr. 1 WindBG liegt. Dies gilt auch für Verfahren 

nachÄ9 BImSchGé

Å Bisher Ăkeine Blaupauseñ f¿r andere Bundeslªnder (Brandenburg?), 

Ą Aktuell: Verlängerung in NRW im August 2025 um sechs Monate



59



60



VI. 

Vorbescheid, Ăneues Rechtñ  

und Konkurrenzfälle
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Vorbescheid
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Das kennen Sie alle:

ü ĂKuchenst¿ckñ

ü Achtung Standortvorbescheid, ggf. Ă3/4 des 

Kuchensñ! Ą Betrifft das gesamte PlanungsR

63

Ä 9 Vorbescheid

(1) Auf Antrag soll durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen 

sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, sofern die Auswirkungen der 

geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein berechtigtes Interesse 

an der Erteilung eines Vorbescheides besteht.



Warum Vorbescheid bei WEA -Projektierung?

a) Vorab -Klärung  strittiger Einzelfrage/n  (z. B. Radar, Denkmalschutz, FFH-Thematik; 

Repowering)

b) Um bei absehbarer Änderung der Sach- u. Rechtslage / drohenden Wegfall 

des Planungsrecht Ăden Status-Quo zu sichernñ (

z. B. Wegfall der Privilegierung nach WindBG bis Ende 2027) 

b) Im Konkurrenzfall  (ĂWindhundrennenñ), also um mºglichst 

(Rang-)Vorteil gegenüber einem (potentiell) 

konkurrierenden angrenzenden WEA-Projekt zu erlangen 
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Neuregelung: 

Ä 9 Abs. 1a BImSchG (Juli 2024)
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Beispiel aus Bbg 2/25
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mit Vorbehalt 

(Bsp. Bbg)
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z.B. VGH München wird

zur Rangsicherung

Entscheiden é



Novelle der Neuregelungen 

(aus Febr. 2024) - 

Ălex Sauerlandñ
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ĂGesetz f¿r mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieausbauñ vom 28.02.2025
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Ä 9 Vorbescheid [Ergänzung seit 28.02.2025]

(1) é

(1a) Betrifft das Vorhaben eine WEA und ist ein Antrag auf Genehmigung noch nicht gestellt, 

soll auf Antrag durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen 

entschieden werden, sofern ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids 

besteht. 

Das berechtigte  Interesse  für  einen  Antrag  auf  Vorbescheid über die bauplanungs -

rechtliche Zulässigkeit  nach  Ä 35 BauGB  besteht  nicht,  wenn  der  Vorhabenstandort

außerhalb von ausgewiesenen Windenergiegebieten  oder  in Aufstellung  befindlichen  

Windenergiegebieten  i.S.d. Ä 2 Nr. 1 WindBG  é liegt,  es sei  denn,  es handelt  sich  um 

ein Vorhaben  im Sinne  des Ä 16b Absatz  1 und  2 dieses  Gesetzes . 

(2) é
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ü Ist die Frage nach ĂPrivilegierungñ zulässig/ möglich?

Ą Nach  Ălex Sauerlandñ nicht mehr bei Ä 9 Abs. 1a BImSchG, aber nach Ä 9 Abs. 1 BImSchG

ü Können Vorbescheide Planungsrecht sichern (konservieren)?

Ą So insbes. die Behºrdenpraxis f¿r Vorbescheide ergangen vor ĂLex Sauerlandñ

ü Bedarf es eine UVP-Vorprüfung bzw. einer UVP?

Ą UVP (-Vorprüfung) erforderlich

ü Muss Sofortvollzug bei Drittwiderspruch angeordnet werden? 

Ą Nein (OVG Münster, Beschluss vom 06.05.2025 ï 8 D 58/25: fällt unter Ä 63 BImSchG) 

ü Ist ein Vorbescheid nach Ä 9 Abs. 1a BImSchG Ărangsicherndñ? 

Ą Str., wenn überhaupt, dann nur bei richtiger Fragestellung (Konkurrenzthemen, siehe unten).

ü Vereinfachter Vorbescheid zum Schwarzstorch nach Ä 9 Abs. 1a BImSchG zulässig?

Ą d¿rfte nicht ĂBauplanungsrechtñ umfassen (+)

Fragen zu Ä 9 Abs. 1a BImSchG (neu)



Konkurrenz und Vorbescheid
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ü Worum  geht  es?

Å 7/2022: Vorbescheidsantrag zu Planungsrecht und Luftverkehr nach § 9 BImSchG 

Å 8/2022: angrenzender Genehmigungsantrag

Å 8/2023: Vorbescheid erteilt, da als erstes vollständig gewesen

Å Behörde: Genehmigungsantrag muss Vorbescheid Ăals Vorbelastungñ berücksichtigen

Ą Klage gegen Vorbescheid

OVG Berlin -Brandenburg, Urteil vom 22.07.2025 ï 7 A 8/25

(planungsrechtlicher Vorbescheid und Konkurrenz)
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ü Die Entscheidung

Å Klage formal abgewiesen, denn: 

Å Vorbescheid betreffe hier lediglich planungsrechtliche Fragen und entfalte deshalb von 

vornherein keine rangsichernde Wirkung zur Standsicherheit

Å Das sog. vorläufige positive Gesamturteil bewirke keine Vorrangwirkung (anders als die 

Behörde meinte), da es lediglich eine kursorische, indes nicht abschließende Prüfung 

umfasse

Å Wichtig zudem: Neben dem neuen § 9 Abs. 1a sei die bisherige Regelung des § 9 Abs. 1 

BImSchG weiterhin anwendbar; ein Bescheid nach § 9 Abs. 1 BImSchG konnte also auch 

im August 2024 noch erteilt werden. 

Å Revision zugelassen ï Entscheidung steht an é
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ü Bewertung

Å Aus der Entscheidung ist - erstens - zu lernen: Bei konkurrierenden WEA-Planungen kann 

ein Vorbescheid Vorrangwirkung haben, aber nur dann, wenn die richtigen Einzelfragen 

gestellt werden. 

Konkret sollten im Konkurrenzfall die Konkurrenzaspekte Standsicherheit, Turbulenz und 

Lärm abgefragt werden. Ansonsten läuft auch ein Vorbescheid mit vorläufigem positivem 

Gesamturteil (also umfangreichen Antragsunterlagen) ins Leere. 

(ebenso OVG Münster, a.a.O.)

Å Zweitens ist interessant, dass das OVG den bisherigen § 9 Abs. 1 BImSchG für WEA 

weiterhin anwendbar sieht. (Der Beschluss des BVerwG vom 19.03.2025 - 7 B 24.24 - und 

das Urteil vom OVG Bautzen vom 20.03.2025 - 1 C 35/21). 

Å Drittens: Die Revision  wurde zugelassen und eingereicht ï abzuwarten bleibt, ob das 

BVerwG das Urteil in beiden Punkten bestätigt. 
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ü Worum  geht  es?

Å Kläger beantragt 12/2022 Vorbescheid  mit Turbulenz-Immissionsprognose (Bestands-WEA)  

Å LK lehnt ab (6/2023), weil nicht im Baufenster des B-Plan Nr. 12

Å 4/2023: konkurrierender Genehmigungsantrag der Beigeladenen; seit 8/23 vollständig; 12/23 

wird beklagte Genehmigung für Mitbewerber (Beilgeladenen) erteilt.

OVG Münster, Urteil vom 18.12.2024 ï 7 D 21/24

(Mitbewerberklage gegen WEA -Genehmigung)

ĂIst die Errichtung und der Betrieb einer WEA des Typs Enercon E 138 é, NH: 131 m, RD: 138,25 m, 

GH: 200 m, mit é 4,26 MW am Standort Flurstücke é Rechtswert é, Hochwert é hinsichtlich

-    der von dieser WEA verursachten Turbulenz-Immissionen sowie

- des Belangs der Standsicherheit hinsichtlich der Bewertung der eigenen Standsicherheit und der 

Standsicherheit umliegender Anlagen aufgrund der Turbulenzintensität zulässig?

- Ist also die vorgenannte Windenergieanlage bauplanungs-, bauordnungs-, und immissionsschutz-

rechtlich mit Blick auf die Turbulenzintensität zulässig?
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Konkurrenz und Typenänderung
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ü Worum  geht  es?

Å Die spätere Klägerin beantragte  2022 zwei  WEA (V-162). 

Å Die spätere Beigeladene hatte  bereits  vorab  2017 sieben  WEA (Senvion)  

beantragt; nachdem dieser erste Antrag 2018 abgelehnt worden war (mangelnde 

Erschließung), erteilte der Beklagte im Widerspruchsverfahren der Beigeladenen 2025 

doch noch die Genehmigung, und zwar mit geänderter Erschließung und geänderten 

Anlagentyp (statt Senvion jetzt E-138): Der Antrag der Klägerin sei nachrangig, denn 

die Änderung im Genehmigungs- und Widerspruchsverfahren führe nicht zu einer 

Priorität des vor Änderung vollständig eingereichten Antrags der Klägerin.

Å Klage gegen die E-138 eingereicht é

OVG Berlin -Brandenburg, Urteil vom 22.07.2025, 7 A 9.25 

(Konkurrenz und Typenänderung)
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ü Die Entscheidung

Å Die Klage war erfolgreich: 

Å Der WEA-Antrag der Klägerin sei spätestens vor September 2023 prüffähig gewesen, ohne 

Berücksichtigung des Konkurrenzantrags aus 2017. 

Å Denn der Antrag der Beigeladenen habe sich zeitlich  danach  durch  den Wechsel  des 

Anlagentyps  wesentlich  geändert  und sei damit wie neu eingereicht zu bewerten. 

(Eine Aufhebung der Genehmigung erfolge jedoch nicht, weil der Beklagte im ergänzenden 

Verfahren die Turbulenzen der Kläger-WEA durch Betriebseinschränkungen bei der 

Beigeladenen-WEA berücksichtigen könne.)
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ü Bewertung

Å Bei konkurrierenden Planungen gilt: Jede Änderung während des laufenden 

Genehmigungsverfahren , ebenso im Widerspruchsverfahren, sollte tunlichst vermieden 

werden. 

Å Ansonsten droht, dass eine angrenzende konkurrierende Planung auch den 

ersteingereichten WEA-Antrag Ă¿berholtñ. 

Å Anderes gilt, wenn die Typenänderung erst nach Genehmigungserteilung erfolgt (OVG 

Greifswald, Beschl. v. 09.04.2024 - 1 M 163/22; OVG BB, Urt. v. 30.01.2025 - 7 A 41/24) 

sprich: wenn schon Änderungen erfolgen, dann am besten nach Genehmigungserteilung - 

was im Ausgangsfall wegen der ĂSenvion-Pleiteñ offenbar nicht mºglich war).

Ą Im Zweifel: Sicher erst Genehmigung geben lassen, dann Umplanen!
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VII.

Artenschutzrecht
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Artenliste nach § 45b BNatSchG, Anlage 1 

abschließend!?
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Kollisionsgefährdeten Brutvogelarten abschließend aufgelistet

Der abschließende  Charakter der Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG war in zahlreichen 

Klageverfahren Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung.

Zum Schwarzstorch OVG Münster, Urt. v. 06.09.2024 - 22 D 106/23.AK - Rn. 121 ff., juris; zum Mäusebussard 

und zur Waldschnepfe OVG Koblenz, Urt. v. 20.08.2024 - 1 C 10923/22.OVG - Rn. 66 ff., juris; zum 

Mäusebussard OVG BlnBbg, Beschl. v. 27.03.2024 - OVG 7 S 2/24 - Rn. 13, juris sowie OVG Bautzen, Beschl. 

v. 22.06.2023 - 1 B 290/22 - Rn. 36, juris; zum Schwarzstorch OVG Greifswald, Beschl. v. 09.10.2023 - 1 R 

307/23 OVG - Rn. 57, juris; zur Feldlerche, zum Mäusebussard und zum Turmfalken OVG Münster, Urt. v. 

29.11.2022 - 22 A 1184/18 - Rn. 228, 239, 243, juris. 

Die Klagenden rügten in diesem Zusammenhang regelmäßig, dass die Nichtaufnahme 

einer Art gegen das Unionsrecht verstoße. Unionsrechtliche Bedenken wären jedoch 

nur dann begründet, Ăwenn eine Brutvogelart [...] nach dem gesicherten 

Erkenntnisstand der Fachwissenschaft als kollisionsgefährdet anzusehen wäre - eine 

andere Auffassung mithin nicht (mehr) vertretbar wäre - und sich der Gesetzgeber 

darüber hinwegsetzteñ.

OVG Münster, Urt. v. 06.09.2024 - 22 D 106/23.AK - Rn. 125, juris.

Das KNE analysiert:
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Es ist jedoch nicht  ersichtlich,  dass  sich  der  Gesetzgeber  über  den 

fachwissenschaftlichen  Erkenntnisstand  hinweggesetzt  hat . Weder sind eindeutig 

schlaggefährdete Arten in der Liste unberücksichtigt geblieben, noch sind eindeutig nicht 

kollisionsgefährdete Arten in der Liste der Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG ersichtlich.

OVG Münster, Urt. v. 06.09.2024 - 22 D 106/23.AK - Rn. 130, juris; anderer Ansicht mit Blick auf die 

mitgliedstaatlichen Verpflichtungen aus der Richtlinie 2009/147/EG vom 30.11.2009 über die Erhaltung der 

wildlebenden Vogelarten, ABl. L 020 vom 26.1.2010, S. 7, Gellermann, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 
§ 45b BNatSchG, Rn. 7 ff.; ebenso Schlacke/Wentzien/Römling, NVwZ 2022, 1577-1586, S. 1581 und Frenz, 

EnWZ 2022, 452-457, S. 454.

Anders: Vorgaben in NRW zur Flussseeschwalbe (anhängig bei OVG Münstern)



Anpassung von Bestands-WEA 

an BNatSchG (2022)



ü Worum  geht  es?

Å Bestands-Windpark aus 2016 sieht für Mäusebussard, Turmfalke und Feldlerche Abschaltungen 

vor. 

Å Auf Änderungsantrag (§ 16 BImSchG) der Betreiberin hob Landkreis 2023 Teile der Abschalt-

Auflage auf, und zwar mit Verweis auf § 45b BNatSchG (2022) und 

§ 6 WindBG (2023), die Abschaltungen entbehrlich machten, zumal die Bestands-WEA im 

Windenergiegebiet liegen. 

Å Umweltverband klagte dagegen: Die Neuregelungen seien auf bestandskräftige 

Genehmigungen nicht anwendbar; ein erhebliches Tötungsrisiko sei weiterhin gegeben.

OVG Lüneburg, Urteil vom 30.05.2025, 12 KS 55/24 

(Anwendbarkeit von § 45b BNatSchG, § 6 WindBG auf Bestands -WEA?)
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ü Die Entscheidung

Å Das OVG Lüneburg gab der Klage statt und hob die Änderungsgenehmigung auf. 

Å § 45b BNatSchG sei nach § 74 Abs. 4 BNatSchG nicht auf bestandskräftige Genehmigungen 

anwendbar ist. 

Å Auch § 6 WindBG greife nicht ein, da dieser nur für neue oder wesentlich zu ändernde WEA-

Vorhaben gelte, nicht jedoch für (ältere) WEA mit bestandskräftigen Genehmigungen. 

Å Ein Wiederaufgreifen des Verfahrens sei nicht zulässig, weil weder eine Rechts- noch eine 

Sachlagenänderung vorliege.

88



ü Bewertung

Å Eine für Bestands-WEA mit weitreichenden Abschaltauflagen (phänologiebedingte Ab-

schaltungen) unerfreuliche Entscheidung, die wenig überzeugt. 

Å Denn § 45b BNatSchG (2022) stellt mit seiner Standardisierung aus Sicht des Gesetzgebers 

einen aktuellen fachlichen Standard fest (fachlich aufbauend auf dem sog. 

Signifikanzrahmen), der u.E. nach auch für ältere Bestands-WEA gelten sollte. 

Å Abzuwarten bleibt, ob sich andere OVGe ähnlich positionieren. (Punktuell in ähnliche 

Richtung: BVerwG, Urteil vom 11.09.2025 ï 7 C 10.24, bisher liegt nur eine 

Pressemitteilung vor, Zitat: ĂGenehmigungserleichterungen im Zuge der EU-Notfall-

Verordnung und des WindBG kommen nicht in Betracht, weil im Zeitpunkt des Antrags auf 

die Genehmigungserleichterungen das WEA- Genehmi-gungsverfahren bereits 

abgeschlossen und eine endgültige behördliche Entscheidung über die 

Genehmigungserteilung ergangen war.)
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ĂHPAñ, ĂAKSñ und Probabilistik



ü Sachstand  - Ausblick

Å HPA = Habitatpotentialanalyse Ą Verordnung steht aus

Å AKS = Antikollisionssystem Ą wenige Praxisbeispiele, Ihre Erfahrungen

Å Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Standardisierung für 2026 angekündigt

Å Zu BVerwG, Urteil vom 12.09.2025 ï 7 C 10.24 (Vogelschutzgebiet, Verbandsklage) 

Å Probabilistik (§ 74 Abs. 6 BImSchG) Ą Gesetzesanpassung steht aus
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ü Worum  geht  es?

Å 3 WEA genehmigt; Rotmilanhorst ca. 450m vom WEA-Horst entfernt

Å Laut Gutachten der Beigeladenen besteht kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko, da 

keine auffällige Raumnutzung durch die Tiere im Gefahrenbereich nachgewiesen 

wurde.

Å Keine Ausnahme vom Tötungsverbot erforderlich bzw. verfügt.

ü Die Entscheidung

Å Klage eines Umweltverbandes zurückgewiesen

Å § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sei nicht verletzt:

VGH Mannheim, Urteil vom 28.04.2025 - 12 KS 55/24 

(Rotmilan, Nahbereich)

92



93

Eine abweichende Einschätzung ergibt sich nicht aus der Neuregelung des § 45b Abs. 2 

BNatSchG i. V. m. Anlage 1 Abschnitt 1, wonach das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei 

einem Abstand zwischen Rotmilanhorst und WEA von weniger als 500 m (sog. 

Nahbereich) signifikant erhöht ist. Denn diese Vorschrift, é ist überdies nicht geeignet, 

die Vertretbarkeit der einzelfallbezogenen Bewertung zu erschüttern. Insbesondere lässt 

sich aus der Neuregelung nicht ableiten, dass sie einen allgemein anerkannten 

fachlichen Maßstab normativ abbildet [é]  Der Gesetzgeber verfolgt damit vielmehr das 

Ziel, die artenschutzrechtliche Prüfung zu standardisieren [é] § 45b Abs. 1 bis 5 

BNatSchG enthält hierzu normative Beurteilungsmaßstäbe, die die Anwendung 

artenschutzrechtlicher Verbote dort erleichtern sollen, wo sich in den einschlägigen 

ökologischen Fachwissenschaften keine allseits anerkannten Maßstäbe und Methoden 

entwickelt haben [é].

Ą Auch im sog. Nahbereich bedarf es nicht zwingend einer Ausnahme! 

Ą Wichtig für die aktuelle Diskussion zur Probabelistik



VIII.

Ersatzgeld oder Maßnahme? ï ĂMªrkisches 

Modellñ und OVG BlnBbg



Grundidee: Es gilt - auch für WEA im Außenbereich - ein generelles 

Verschlechterungsverbot für Natur und Landschaft , durch ein gesetzlich 

vorgegebenes  Folgenbewältigungsprogramm

 a) Vermeidungsgebot (impliziert: Minimierungsgebot)

b) wenn Ăunvermeidbarñ : 

ĔKompensationsgebot (Ausgleich- oder Ersatzmaßnahme 

= Natural- oder Realkompensation)

c) wenn Ănicht kompensierbarñ:

ĔAbwägung: Gehen Belange des Naturschutzes vor? 

d) wenn nein:

ĔErsatz in Geld

ü Gedanke: ĂSchadensersatzñ durch Natural- oder Realkompensation (seit 2010 

gleichgestellt), Verursacherprinzip, Kompensationsgebot
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Vorab: Prüfungskaskade der Eingriffsregelung ( ÄÄ 13 ff. BNatSchG)
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ü Worum  geht  es?

Å WEA-Genehmigung mit Regelungen zur Kompensation

Å Konkret: Realkompensationsmaßnahmen (Abriss Stallgebäude, Anlage neuer Gehölz- 

und Heckenpflanzung) zum Ausgleich für das Landschaftsbild von Behörde mit Verweis 

auf Erlasslage abgelehnt; stattdessen Festsetzung Ersatzgelder

Å Widerspruchsbehörde und OVG Berlin-Brandenburg halten an Ersatzgeld fest

... hiergegen Revision eingelegt é

BVerwG, Urteile vom 12.09.2024 - 7 C 3/23, 7 C 4/24 

(Realkompensation für Eingriffe in das Landschaftsbild)
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ü Die Entscheidung

Å Revision hat Erfolg

Å vom OVG Berlin-Brandenburg zugrunde gelegte Maßstab sei zu eng und gehe über die 

Anforderungen des BNatSchG hinaus

Å Ersatzmaßnahmen sind auf eine gleichwertige (nicht nur gleichartige) 

Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen des Naturhaushalts und des 

Landschaftsbildes gerichtet

Å Ersatz einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht ausschließlich durch 

Ăspiegelbildlicheñ MaÇnahmen möglich
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ü Sachstand  / Bewertung

Å Künftig - wieder ï möglich: Realkompensationen vor Ort durchzuführen

Å Rückverweisung an das OVG Berlin-Brandenburg:

Å März 2025  bereits Erörterungstermin, 

Å August 2025 Brandenburg erklªrt ĂMärkisches Modell ñ in allen 

Genehmigungsverfahren für maßgeblich,

Å erneuter OVG -Termin für Dez. 2025 anberaumt 

  derzeit offen: wird das OVG das ĂMªrkisches Modellñ anerkennen?



ĂMªrkisches Modellñ ï Brandenburg auf Sonderwegen?
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Ą Teils erhebliche Kritik und Umsetzungs-

schwierigkeiten in der Praxis (erhöhte Rechner-

kapazitäten, Untersuchungsumfang, 

Vorbelastungen)

Ą Nachforderung erfüllbar? Alles teurer?
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ü Erlasslage  in  den anderen  Bundsl ändern

Å Bundesländer, die sich an BKompVO orientieren, sehen wenig Handlungsbedarf

Ą im Regelfall Ersatzgeld, regelmäßig keine Maßnahmen, es sei denn, Antragsteller 

beantragt sie (vgl. Hessen, so Auskunft RP Kassel)

Å M-V: Realkompensationserlass Landschaftsbild MV vom 27.03.2025 

(Praxis arbeitet mit Ökopunkten) 

Å Thüringen/ BW: Erlasse wohl in Vorbereitung



IX. ¦brigens é
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Nachreichung von Antragsunterlagen 

ï immer möglich?



103

ü Worum  geht  es?

Å WEA-Genehmigung steht seit über ein Jahr aus

Å Untätigkeitsklage, 

Å Genehmigungserteilung

ü Entscheidung

Å Es wird festgestellt, dass die Klägerin ab dem é eine Anspruch auf WEA-

Genehmigungserteilung hatte

ü Bewertung

Å Entscheidungsgründe stehen aus, erfreulich: Druck auf Genehmigungsbehörde, Fristen 

einzuhalten!

Å Geltendmachung von Verzögerungsschäden bleibt schwierig 

OVG Greifswald, Urteil vom 21.10.2025 ï 5 K 27/23 

(Feststellung, Haftung für Verzögerung)
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ü Worum  geht  es?

Å Febr. 2024: WEA-Antrag für eno152 (GH 241 m) eingereicht

Å LfU fordert Turbulenzgutachten nach, mehrfach

Å Aug. 2024: Ablehnung wegen Unvollständigkeit

Å Widerspruch und Nachreichung im Febr. 2025

Å Als verspätet von LfU zurückgewiesen

OVG Berlin -Brandenburg, Urteil vom 30.09.2025 ï 7 A 15/25
(Nachreichung von Antrags unterlagen; § 20 Abs. 2 9. BImSchV)
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ü Entscheidung  

Å Klage zurückgewiesen

Å Keine bloße Ordnungsvorschrift, sondern ĂAusschlussfristñ, 

Å keine Nachreichung mehr im Widerspruchsverfahren möglich 

Å Revision zugelassen

(2) Der Antrag ist abzulehnen, sobald die Prüfung ergibt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen 

nicht vorliegen und ihre Erfüllung nicht durch Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann. Er soll 

abgelehnt werden, wenn der Antragsteller einer Aufforderung zur Ergänzung der Unterlagen innerhalb 

einer ihm gesetzten Frist, die auch im Falle ihrer Verlängerung drei Monate nicht überschreiten soll, 

nicht nachgekommen ist.
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ü Bewertung  

Å Achtung: Nachforderungen zum Genehmigungsantrag Ăernst nehmenñ

Å Behörde kann Frist verlängern, muss die aber nicht! 

Å Im Widerspruchsverfahren keine Nachreichung möglich? 

Ą Revision beim BVerwG abwarten

Frage / Ihre Praxis: Legen Sie Prüfberichte vor Genehmigung vor?
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Å Exkurs: Prüfbericht des Prüfstatikers muss vorliegen

Ą Das ist nicht richtig, oder!? (a.A.: OVG Münster, Urteil vom 18.12.2024, näher unten)
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Die Bauordnungen der Länder sehen das Erfordernis eines Prüfberichts aber regelmäßig vor. In 

Brandenburg é ist auch geregelt, dass die Prüfberichte teilweise erst bei Baubeginn vorliegen 

müssen. Sinn und Zweck des Prüfberichts zu dem Turbulenzgutachten legen nahe, dass dieser 

im bundesrechtlich geregelten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nicht erst 

bei Baubeginn vorzulegen ist, sondern bereits für die Erteilung der Genehmigung erforderlich ist 

und daher regelmäßig z.B. auch nicht zum Gegenstand einer aufschiebenden Bedingung nach Ä 

12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG gemacht werden kann é Der Prüfbericht dient dazu, das von

Antragstellerseite vorgelegte Turbulenzgutachten zu prüfen und fachlich zu bewerten. Dies

geschieht durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfer oder Sachverständigen. Im Ergebnis

des Prüfberichts können Änderungen des Standortes der WEA oder des Betriebsmodus

notwendig sein. Der Prüfbericht zu dem Turbulenzgutachten hat demnach direkte Auswirkungen

auf den Inhalt der Genehmigung. 
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Teils: Andere Praxis 

des LfU!? 
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ĂHilfsantrªgeñ im Genehmigungsverfahren
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ü Worum  geht  es?

Å Antrag aus 2020, Rückbau von 2 WEA, Neuantrag für 3 WEA

Å Rotmilan im 1.300 m Bereich; Weißstorch ca. 2.100 m

Å Mahdabschaltung beantragt

Å Genehmigung aus Sept. 2022, Widerspruch gegen Mahdabschaltungsauflage, 

Umstellung nach § 74 Abs. 5 BNatSchG

ü Entscheidung  

Å Klage zulässig

Å Insbesondere: Hilfsantrag ï bisherige Praxis bestätigt

Å Ausführungen zu Ä 45c BImSchG (Artenschutzprivileg anwendbar)

OVG Berlin -Brandenburg, Urteil vom 04.03.2025 ï 7 A 44/22

(Repowering, Mahdabschaltung, Hilfsantrag )
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ü Bewertung

Å Klarstellung zu Hilfsantrag hilfreich Ą eine Praxisanleitung für Vorbehalte

Å Interessant /Bestätigung: 

Repowering auch bei 3 Neuanlagen für 2 alte WEA, auch nach altem Recht

Å Am Rande: einziges Urteil zu § 45c BNatSchG, Repowering und ĂDeltapr¿fungñ: 

seltenes Praxisbeispiel (vgl. oben Repowering)

Ą Praxishinweis: In Antragsunterlagen Vorbehalt für vorsorglich beantragte Maßnahmen 

formulieren (und sich nicht von Behºrde Ăausreden lassenñ)

é ªhnliche Frage: Wenn Behºrde vor Genehmigungserteilung 

Bescheid zur Anhörung schickt Ą vorsorglich Vorbehalt formulieren
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ĂBehºrdliche Verwerungskompetenzñ?
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ü Worum  geht  es?

Å Vorbescheid für 4 WEA erteilt; Behörde: FNP hat Bekanntmachungsfehler

Å Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 Abs. 2 BauGB)

Å Eilantrag der Standortgemeinde gegen erteilte WEA-Genehmigung

ü Entscheidung

Å Aufschiebende Wirkung wiederhergestellt!?

o Ausschlusswirkung: Es genügt im FNP der Hinweis in Begründung / 

Erläuterungsbericht, hier (-)

o Behördliche Normverwerfung setze aber voraus, dass Gemeinde vorab 

Heilungsmöglichkeit erhalte

OVG Lüneburg, Beschluss vom 17.12.2024ï1 2 MS 24/24 
(§ 36 Abs. 2 BauGB, FNP-Fehler; behörd liche  Normverwerfung)
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é müsste der Ag.[BImSch-Behörde] é für sich eine sog. (inhaltsbezogene) Normverwer-

fungskompetenz in Anspruch nehmen; denn jedenfalls in Ansehung der Ausschlusswir-

kung nach Ä35 Abs. 3 S. 3 BauGB ist der Flächennutzungsplan wie eine Norm zu behandeln. 

Es ist jedoch schon stark umstritten, ob einer Genehmigungsbehörde é eine solche Kompe-

tenz für Bauleitpläne überhaupt zusteht, sie mithin, wenn sie einen inzident von ihr zu prüfen-

den Bauleitplan für unwirksam hält, befugt ist, bei ihren Entscheidungen von dessen Nichtig-

keit auszugehen und unter Nichtbeachtung des Plans zu entscheiden 

(offen gelassen in: BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 ï4 C 22.83ï und v. 31.1.2001 ï6 CN 2.00ï juris; eine solche 

Kompetenz ablehnend: BGH, Urt. v. 25.10.2012 ïIII ZR 29/12ï juris, Rn. 19; zum Streitstand vgl.: Gaentzsch, in: 

Berliner Kommentar zum BauGB; Ä 10 Rn. 39 ff.; Reidt, in Battis/Krautzberger/Löhr/Reidt, a. a. O., BauGB Ä 10 Rn. 

10 ff.; Schrödter, Kukk, in: Schrödter, BauGB, 9. Aufl., Ä 10 Rn. 13 jeweils m. w. N.). 

Å Insbesondere zur Frage der behördlichen Normverwerfung: 

115



116

é andererseits erfreulich aber: 

Praxis -Beispielbescheid / Auszug aus WEA -Genehmigung  aus NRW April 2025:
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2x Praxis -Beispielbescheide 

aus Brandenburg
Genehmigungsbescheid  v. 2.10.2025:

Vorbescheid  v. 

10.10.2025:

Ą Erfreuliche Bsp. 

für behördliche 

Normverwerfung!
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ĂGemeindeºffnungsklauselñ 

ï wie lange noch?
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Ą Anwendungsbereich entfällt bezogen auf Ausschlusswirkung mit Erreichen der 

Flächenbeitragswerte, dann kann Kommune erst-recht zusätzliche Flächen planen, und 

zwar nach é

(5) Eine Gemeinde, die nicht zuständige Planungsträgerin nach Ä249 Abs. 5 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit Ä 3 Abs. 2 S. 1 Nr.  2 WindBG ist, kann vor dem in Abs. 1 

S. 2 genannten Zeitpunkt ein Windenergiegebiet gemäß Ä 2 Nr. 1 WindBG auch dann 

ausweisen, wenn die Ausweisung mit einem Ziel der Raumordnung nicht vereinbar 

ist, es sei denn, bei diesem Ziel handelt es sich um ein Vorranggebiet für mit der 

Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen.

Ä245e Abs. 5 BauGB (Neufassung seit 15.08.2025):

Ä 249 Abs. 4 BauGB:

(4) Die Feststellung des Erreichens eines Flächenbeitragswerts oder Teilflächenziels 

steht der Ausweisung zusätzlicher Flächen für Vorhaben nach Ä 35 Absatz 1 

Nummer 5, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, 

nicht entgegen.

Ą Gemeindeöffnungsklausel gilt zeitlich unbegrenzt!!
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Teil B

Neues im Recht der Flächensicherung 

und sonstigen Vertragsrecht
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Auswirkungen der aktuellen BGH-

Rechtsprechung auf Laufzeitklauseln

122



Das Urteil 
(BGH, Urteil vom 12.03.2025 ï XII ZR 76/24)
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ü Worum  geht  es?

Å Nutzungsvertrag (NV) über WEA vom 23.05.2017

Å Ä 3 NV - Laufzeit : 

Å Ä 8 NV - Kündigung:

ĂDer Vertrag beginnt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien. [é] Der Vertrag 

endet gerechnet ab dem 31.12. des Jahres, in dem die Inbetriebnahme  der letzten 

geplanten WEA erfolgt ist, nach Ablauf von 20 Jahren.ñ

ĂDas Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche 

Kündigung [é]) bleibt unberührt.ñ

124



Å Ä  9 NV - Rücktritt:

Å Kündigung des Grundeigentümers am 10.02.2022 (d. h. nach ca. vier Jahren und neun 

Monaten)

Å LG Magdeburg und OLG Naumburg: keine wirksame Kündigung, daher Anspruch auf 

Baulast und Bewilligung bpD (+)

ĂBeide Parteien können vom Nutzungsvertrag zurücktreten, wenn nicht in einem Zeitraum 

von 5 Jahren ab Unterzeichnung des Nutzungsvertrages die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der WEA erteilt wurde. [é] Die 

vorbezifferte Bereitstellungsfrist kann durch den Nutzer bis zu einem Monat vor deren 

Ablauf durch die Zahlung eines Betrages in Höhe von EUR 500,00 einseitig und um ein 

weiteres Jahr verlängert werden. [é]ñ
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ü Die Entscheidung :

Å WEA-Nutzungsvertrag = Gewerbemietvertrag (BGHZ 218,70 =NZM 394 Rn.13 f.; vgl. auch OLG 

Hamm Urteil vom 02. Juli 2020 ï 5 U 81/19 ï juris Rn. 121 ff.; OLG Karlsruhe Urteil vom 25. April 2018 ï 14 U 

217/17 ï juris Rn. 36) (Rn. 17)

Å Gem. § 580a Abs. 1 Nr. 3, 542 Abs. 1 BGB jederzeit ordentlich (= ohne Grund) kündbar

Å Ausnahme: Vereinbarung einer befristeten Mietzeit gem. § 542 Abs. 2 BGB durch

o Ausschluss der ordentlichen Kündigung für einen bestimmten Zeitraum 

oder

o Festlegung von Laufzeitbeginn und -ende, z.B. durch Datum oder Bezugnahme auf 

ein Ereignis (sog. Zweckbefristung)
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Å Hier: Ordentliche Kündigung (+), denn Ăzum Zeitpunkt der Kündigung lag noch kein 

befristetes Mietverhältnis iSv Ä 542 Abs. 2 BGB vorñ (Rn. 18):

o Parteien haben die Laufzeit an ein Ereignis (IBN) geknüft (Rn. 20)

o Ist nicht nur ungewiss, wann das Ereignis eintreten wird, sondern auch ob es 

überhaupt eintreten wird, liegt keine Zweckbefristung vor, sondern eine 

aufschiebende Bedingung (BGH, Urteil vom 01.04.2009 - XII ZR 95/07) 

  Vertragsbindung ab Vertragsschluss, aber: Laufzeitbeginn erst mit 

  Ereigniseintritt, bis dahin unbefristeter Vertrag, ordentliche Kündigung (+)

Vertragsschluss IBN der letzten 

geplanten WEA

31.12. IBN-Jahr + 20

unbefristet befristet
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Å Aber: Parteien haben Ăbis zum Beginn der festen Vertragslaufzeitñ die ordentliche 

Kündigung ausgeschlossen (Rn. 23 ff.):

o Ordentliche Kündigung kann für einen bestimmten Zeitraum vertraglich oder 

konkludent ausgeschlossen werden (Rn. 24)

o Im streitgegenständlichen Nutzungsvertrag:

Á Ausdrücklicher Ausschluss (-)

Á Konkludenter Ausschluss?

V OLG Naumburg (+), wegen Ä 9 NV 

V BGH (-), da Ä 9 Ănur die Möglichkeit des Rücktritts von dem Vertrag regelt.ñ 

(so bereits OLG Hamm, Urteil vom 02.07.2021 - 5 U 81/19)
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Å Erneut aber: Ăinteressengerechte Auslegung von Ä 8 Nutzungsvertrag im 

Zusammenspiel  mit Ä 9 Nutzungsvertragñ (Rn. 25):

o Vertragsklauseln = AGB: Objektive Auslegung nach Wortlaut, Sinn und Zweck sowie 

Systematik (Rn. 26)

o Wortlaut: Ä 8 regelt nur außerordentliche Kündigung, Schlussfolgerung: Ordentliche 

Kündigung sollte daher ausgeschlossen sein (Rn. 30)

o Systematik: detaillierte Regelungen des Rücktritts gem. Ä 9 Ăwªren weitgehend 

entwertet, wenn in dem Zeitraum, in dem das Nutzungsverhältnis unbefristet ist, [é] 

sich der Grundstückseigentümer jederzeit durch eine ordentliche Kündigung [é] von 

dem Vertrag lösen könnte.ñ (Rn. 31)

o Sinn und Zweck: Erkennbare Interessenlage des Betreibers an früher 

Grundstückssicherung (Rn. 31)

            Ausschluss der ordentlichen Kündigung für fünf Jahre
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Å Befristeter Kündigungsausschluss ist nicht unwirksam gem. Ä 307 Abs. 1 S.1 BGB 

(Rn. 34):

o Es gibt keine gesetzliche Regelung, die die Dauer von Mietverträgen beschränkt 

(auch nicht Ä 544 BGB)              Ausschluss für 60 Monate (+) (Rn. 35) 

o Unangemessene Benachteiligung nur bei rechtsmissbräuchlicher Durchsetzung 

eigener Interessen durch einseitige Vertragsgestaltung (Rn. 36), hier (-) 

Á Grundeigentümer erhält kein Nutzungsentgelt bis zum Baubeginn, aber muss 

Grundstück auch nur Ăbereithaltenñ

Á Schutz des Grundeigentümers durch (Rn. 39):

V Vertragliches Rücktrittsrecht nach 5 Jahren

V Gesetzliche Regelungen (Rn. 44): § 543 Abs. 2 BGB, § 280 BGB, § 162 

BGB (BGH, Urteil vom 24.02.2016 - XII ZR 5/15)
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Auswirkungen auf die Gestaltung der 

Laufzeitklausel
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ü Variante 1:

Å Vorteil: 

o Ausschluss der ordentlichen Kündigung per Gesetz ab Vertragsschluss, Ä 542 Abs. 

2 BGB

o Kein vertragliches Rücktritts- und Kündigungsrecht nötig: Grundeigentümer hat nur 

die gesetzlichen Rechte bei schuldhafter Verzögerung durch den Betreiber

o Daher: Kein Nachtrag zur Verlängerung des Rücktritts- oder Kündigungsrechts

Å Nachteil: 

× Laufzeit beginnt mit Vertragsschluss und beträgt z. B. 40 Jahre ab Unterschrift.

× Keine vertraglichen Rücktritts-/Kündigungsrechte wegen ausstehendem 

Genehmigungs- oder Baubeginn oder ausstehender Inbetriebnahme
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ü Variante 2:

Å Vorteil: Laufzeit kann an Baubeginn /IBN geknüpft werden, ändert jedoch nichts an 

Ä544 BGB:  30 Jahresfrist beginnt mit Übergabe der Mietsache

Å Nachteil:

o Nutzer muss Grundeigentümer vertragliches Kündigungsrecht einräumen

o Gefahr von Kündigungslücken: Bei Erreichen der Kündigungsfrist ist ein 

NACHTRAG nötig => good will Grundeigentümer, kein Kontrahierungszwang

o Auslegungsrisiko (OLG Schleswig, Urteil vom 28.05.2025 - 12 U 59 /24)

× Laufzeit beginnt mit Baubeginn / Inbetriebnahme

× Ausschluss der ordentlichen Kündigung ab Vertragsschluss 

Á Ausdrücklich und befristet oder

Á Konkludent durch vertragliche Rücktritts- oder Kündigungsrechte, für einen 

Zeitraum von xx Jahren
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Vertragsschluss

Überlassung

IBN + 25 Jahre 

befristet

Rücktritt, wenn 

keine BImSchG 

nach 5 Jahren

IBN der WEA

befristet unbefristet

§ 544 BGB: Überlassung + 30 Jahre

Überlassung 

+ 30 Jahre

befristet
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ü Sind Reservierungsverträge weiter sinnvoll?

Å Vorteil:

o Flächenreservierung ohne enges Mietrechtskorsett, insbesondere § 535 Abs. 2 BGB: 

Á BGH: Zeitlich aufgeschobener Zahlungsbeginn ist kein Kündigungsgrund

Á Keine Entscheidung darüber, ab wann der GE einen Zahlungsanspruch hat

o Kontrahierungszwang des Grundeigentümers (OLG Frankfurt / M., Urteil vom 10.09.2014 ï 14 

U 103/12) 

o Kein Formzwang

Å Nachteil:  Akquise 
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Bald ein Jahr Textform ï 

Alles neu oder alles beim Alten?
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Zur Erinnerung ï Was gilt nun?
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ü Langfristig geschlossene Mietverträge unterliegen der schriftlichen Form, Ä 550 BGB

Å Folge Schriftformverstoß: Nicht Nichtigkeit (Unwirksamkeit), aber Kündbarkeit

ü Neuregelung seit dem 01.01.2025 für Mietverträge über Grundstücke, Ä 578 Abs. 1 BGB

Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, 

so gilt er für unbestimmte Zeit. 

Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die Vorschriften der ÄÄ 554, 562 bis 562d, 

566 bis 567b sowie 570 entsprechend anzuwenden. Ä 550 ist mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass ein Mietvertrag, der für längere Zeit als ein Jahr nicht in Textform  

geschlossen wird, für unbestimmte Zeit gilt.
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ü Was ist Textform? Ä 126b BGB:

Å Ausreichend also: E-Mail, Telefax, WhatsApp, SMS, schriftlicher Vertrag

(1) 1Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die 

Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben 

werden. 2Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich 

gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines 

für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.



Und was macht die Praxis?
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ü Vertrags- / Nachtragsabschluss 

Å Denkbar: Beschleunigung des Vertrags- / Nachtragsabschlusses durch Versendung 

vollständig ausgefertigter Vertragsurkunden (Scan-Kopien) per Mail, Fax etc.

Å Kaum praxisrelevant; weiterhin Vertragsabschlüsse persönlich / auf dem Postweg

Å Aufwand bei der Vertragserstellung bleibt ohnehin derselbe: Alle vertraglichen 

Absprachen, einschließlich Nebenabsprachen, müssen sorgfältig in Textform 

dokumentiert werden

Å Es stellen sich neue Fragen, wenn nicht nur Vertragsurkunden per E-Mail ausgetauscht 

werden: Was gehört zum Vertrag (Bezugnahmen)? Nachträgliche Absprachen? 

Å Genaue Dokumentation des Verhandlungsstandes nötig: Mailen wir noch oder sind wir 

uns einig?

Å Dokumentationsaufwand steigt: Fälschungssichere Dokumentation aller textförmlichen 

Dokumente (E-Mails, WhatsApp etc.)
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ü Vertrags- / Nachtragsabschluss 

Å Jetzt aber: Erhöhte Sorge vor Ăversehentlichemñ Vertragsschluss

o Daher teilweise nun: Vereinbarung der Schriftform 

o Hier aber keine Neuerung: Mündliche Vereinbarungen, Absprachen per E-Mail 

waren  und  sind  wirksame Vertragsabschlüsse bzw. Vertragsänderungen

o Dies gilt auch bei einer Ădoppeltenñ Schriftformklausel: Vorrang der Individualabrede,

Ä 305 b BGB (BGH, Beschluss vom 25.01.2017 ï XII ZR 69/16)

o Zudem: Bei gewillkürter Schriftform Ăgen¿gt, soweit nicht ein anderer Wille 

anzunehmen ist, die telekommunikative ¦bermittlungñ, vgl. Ä 127 Abs. 2 BGB




